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Aktenzeichen: 734.22-14/2 

Bern, 1. Juli 2024 

 

Hinweis zur Definition der minimal-invasiven Glaukomchirurgie (MIGS) und Abgrenzung ande- 

rer Verfahren 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Am 29. November 2023 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) nach Konsultation der 
Eidgenössischen Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK) entschieden, 
dass die Leistung minimal invasive Glaukomchirurgie (MIGS) ab dem 1. Januar 2024 als Nicht-Pflicht- 
leistung in der KLV bezeichnet wird: Anhang 1 der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) (ad- 
min.ch) 

 

 
Damit dürfen ab 1. Januar 2024 keine unter MIGS fallenden Eingriffe zu Lasten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) erbracht werden. 

Seit diesem Entscheid erhielt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wiederholt Hinweise, dass die 
Kostenübernahmen für konventionelle Glaukom-Eingriffe, bei denen Medizinprodukte (z.B. Stents oder 
Implantate) eingesetzt werden, zum Teil systematisch abgelehnt würden, begründet mit dem oben ge- 
nannten Entscheid des EDI. 

Das BAG möchte mit diesem Schreiben daran erinnern, dass die Bezeichnung als Nicht-Pflichtleistung 
in Anhang 1 der KLV nur auf die Leistung minimal-invasive Glaukom-Chirurgie (MIGS) beschränkt ist. 
Die konventionelle Glaukom-Chirurgie (auch unter Einsatz von Medizinprodukten) ist davon nicht be- 
troffen und fällt weiterhin unter das Vertrauensprinzip. Die Schweizerische Ophthalmologische Gesell- 
schaft (SOG) hat kürzlich ein Dokument mit dem Titel «Definition MIGS (Minimal invasive Glaukomchi- 
rurgie), Stand 1.1.2024» publiziert, das eine Orientierung hinsichtlich der Definition von MIGS und der 
Abgrenzung von anderen Eingriffen ermöglicht. Das Dokument der SOG kann hier abgerufen werden: 

Für ÄrztInnen - Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (sog-sso.ch) 

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
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Freundliche Grüsse 
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